
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

Beschluss 

Nr. 21/2/22G 

Vom 14.01.2021 

 P185285 

 
 

Gesuch der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz auf kantonale 
Anerkennung gemäss § 133 der Kantonsverfassung 
 

18.5285.02, Bericht des RR vom 16.09.2020 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungsrates Nr. 18.5285.02 vom 15. September 2020 und nach dem mündlichen Antrag der 
Bildungs- und Kulturkommission vom 14. Januar 2021, beschliesst: 

 

1. Das Gesuch der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz um 
kantonale Anerkennung gemäss § 133 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird 
genehmigt. 

2. Der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und Nordwestschweiz wird das Recht auf 
Bezug der Einwohnerkontrolldaten über den Zuzug von Personen evangelisch-lutherischer 
Konfession sowie über den Umzug innerhalb der Gemeinde bzw. des Kantons, den 
Wegzug und den Tod der Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche Basel und 
Nordwestschweiz verliehen. 

3. Im Zusammenhang mit der kantonalen Anerkennung wird die Evangelisch-Lutherische 
Kirche Basel und Nordwestschweiz verpflichtet, dem Finanzdepartement unaufgefordert bis 
Ende Juni den Jahresbericht und die Jahresrechnung des Vorjahres sowie allfällige 
Statutenänderungen zur Kenntnis zukommen zu lassen. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


